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S c h a d e n s e r s a t z r e c h t
Abgebrochener Zahn wegen Kern im Müsli
Mit Kernen und Kernteilen im Obstmüsli 
muss ein Durchschnittsverbraucher rech-
nen. Daher gibt es keinen Schadensersatz 
für einen abgebrochenen Zahn wegen eines 
Obstkerns im Früchte-Vollkornmüsli.
Ein Mann aß ein Früchte-Vollkornmüsli 

eines bekannten Cerealienherstellers. Auf 
der Müsliverpackung befand sich der Hin-
weis, dass in dem Produkt Kern-, Stein- und 
Schalenteile enthalten sein können. Vor dem 
Amtsgericht Lübeck verlangte er von dem 
Müslihersteller Schadensersatz. Im Müsli sei 
ein 2cm großer Pflaumenstein gewesen; auf 
diesen habe er gebissen und sich dadurch 
einen Zahn abgebrochen. Das Amtsgericht 
verneinte einen Schadensersatzanspruch 
und wies die Klage des Mannes ab, woge-
gen der Mann Berufung einlegte. Es liege 
ein Produktfehler vor. Außerdem ergebe 
sich aus dem Hinweis auf der Produktverpa-
ckung nicht, dass ganze Steine in der Verpa-
ckung enthalten sein könnten.
Das Landgericht Lübeck verneinte einen 
Schadensersatzanspruch ebenfalls und wies 
die Berufung zurück. Das Müsli habe keinen 
sogenannten Produktfehler gehabt, weil der 
Durchschnittsverbraucher mit Kernen und 
Kernteilen in einem Fruchtmüsli rechne. Eine 
völlige Gefahrlosigkeit könne der Verbrau-
cher bei einem Naturprodukt wie Obstmüsli 
nicht erwarten, zumal auf der Verpackung 
auf mögliche Kernteile hingewiesen werde. 
Von einem ganzen Kern ginge auch keine 

größere Gefahr aus als von einem Kernteil, 
da ein ganzer Kern auf dem Löffel oder im 
Mund leichter zu erkennen sei als nur ein 
Teil davon.
Landgericht Lübeck,
Beschluss vom 30.06.2025 – 14 S 97/24 –

S c h u l r e c h t
Schulpflicht gilt auch gegen den Willen 
des Schulkindes
Eltern müssen dafür Sorge tragen, dass ihre 
Kinder am Unterricht teilnehmen. Das Ver-
waltungsgericht Bayreuth hat zwei Klagen 
abgewiesen, mit denen sich Eltern gegen 
diese Verpflichtung gewandt hatten.
Die Eltern hatten dies damit begründet, dass 
ihre Kinder selbständig entschieden hätten, 
dass sie keine Schule besuchen möchten. 
Ein Schulbesuch sei für die Kinder allenfalls 
unter bestimmten Bedingungen, insbeson-
dere einem späteren Unterrichtsbeginn und 
einer geringeren Klassengröße vorstellbar. 
Es sei den Eltern im Rahmen einer an den 
Bedürfnissen ihrer Kinder orientierten ge-
waltfreien Erziehung trotz entsprechender 
Bemühungen nicht möglich, einen Schulbe-
such durchzusetzen. Jedenfalls aber könne 
man ihnen nicht den Besuch einer bestimm-
ten Schule vorschreiben.

Das Landratsamt Bayreuth hatte die Kläger 
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die 
beiden Kinder am Unterricht der örtlichen 
Grundschule teilnehmen. Zudem wurden 
den Eltern für den Fall einer weiteren Wei-
gerung mehrfach Zwangsgelder angedroht. 
Die Eltern hätten aus Sicht der Behörde 
nicht alle pädagogisch sinnvollen Mittel 
ausgenutzt, um den Schulbesuch ihrer Kin-
der durchzusetzen. Die Schulpflicht, der die 
Kinder unterlägen, diene nicht allein der 
Wissensvermittlung, sondern auch dem Er-
werb von Sozialkompetenz in der Schulge-

meinschaft. Zudem hätten die Kläger auch 
keinen Antrag auf Besuch einer anderen als 
der zuständigen Sprengelschule gestellt.
Die Klagen der Eltern gegen diese Verpflich-
tung und die angedrohten Zwangsgelder 
blieben nach dem Urteil des Verwaltungs-
gerichts Bayreuth ohne Erfolg. Die Kammer 
kam nach der Anhörung der Kläger in der 
mündlichen Verhandlung zu dem Ergeb-
nis, dass diese sich nicht in ausreichendem 
Maße um die Durchsetzung der Schulpflicht 
bemüht hätten. Die Verpflichtung der El-
tern, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kin-
der die Schule besuchen, sei auch unter Be-
rücksichtigung der Umstände des Einzelfalls 
nicht unverhältnismäßig. Die Schulpflicht 
entfalle nicht durch den entgegenstehen-
den Willen der Kinder. 
Verwaltungsgericht Bayreuth,
Urteil vom 27.06.2025 – B 3 K 24.419, B 3 K 
24.420 –

M i e t r e c h t
Wohnungskündigung wegen rassistischer 
Beleidigung
Das Amtsgericht Hannover hat der Räu-
mungsklage eines Vermieters stattgegeben. 
Der Vermieter hatte die außerordentliche 
Kündigung des Mietverhältnisses erklärt, 
weil die Mieterin ihn rassistisch beleidigt 
habe.
Der Kläger ist Eigentümer eines Wohn-
hauses, das an die Beklagte vermietet war. 
Aufgrund eines Vorfalls im Dezember 2024 
kündigte der Kläger das Mietverhältnis und 
forderte die Beklagte auf, das Wohnhaus zu 
räumen. Der Kläger habe - so seine Schil-
derung des Vorfalls - die Beklagte damals 
an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und an-
getroffen. Die Beklagte habe ihn mit den 
Aussagen „Ihr Kanacken!“, „Bald kommt die 
AfD. Euer Leben wird genauso enden wie 
bei den Juden!“ und „Scheiß Ausländer!“ 
beleidigt. Die Beklagte hat das bestritten 
und behauptet, es sei zum besagten Zeit-
punkt nicht zu einem Treffen gekommen, 
da sie bei ihrer Tochter und einer Nachba-
rin gewesen sei. Außerdem habe der Kläger 
sie zuvor schon eingeschüchtert und unter 
Druck gesetzt. Die Beklagte hat die Woh-
nung nicht innerhalb der vom Kläger ge-
setzten Frist geräumt. Daher hat der Kläger 
sich an das Amtsgericht gewandt und die 
Beklagte auf Räumung und Herausgabe der 
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Wohnung verklagt.
Das Amtsgericht hat die Beklagte nach An-
hörung der Parteien und Vernehmung von 
drei Zeugen zur Räumung und Herausgabe 
des Wohnhauses verurteilt. Die ausgespro-
chene Kündigung sei - so die Begründung 
des Gerichts - wirksam und habe das Miet-
verhältnis beendet. Eine außerordentliche, 
fristlose Kündigung sei gerechtfertigt, wenn 
dem kündigenden Vertragspartner die Fort-
setzung des Mietverhältnisses nicht mehr 
zuzumuten sei. Das sei hier der Fall. Denn 
die Beklagte habe den Kläger in rassisti-
scher und menschenverachtender Weise 
beleidigt. Davon sei das Gericht nach der 
Beweisaufnahme überzeugt. So hätten zwei 
unabhängige Zeugen den Vorfall so wie 
vom Kläger geschildert bestätigt. Die Aussa-
ge der von der Beklagten benannten Zeugin 
widerspreche demgegenüber dem, was die 
Beklagte selbst angegeben habe. Daher sei 
die Beklagte verpflichtet, das Wohnhaus zu 
räumen und an den Kläger herauszugeben.
Amtsgericht Hannover,
Urteil vom 10.09.2025 – 465 C 781/25 –

S t e u e r r e c h t
Schaden durch Trickbetrug keine außer-
gewöhnliche Belastung
Vermögensverluste aus einem Trickbetrug, 
bei dem die Täter einem älteren Menschen 
am Telefon die Notlage eines nahen Ange-
hörigen vortäuschen, sind nicht als außer-
gewöhnliche Belastungen abzugsfähig.
Die zum Tatzeitpunkt 77 Jahre alte Klägerin 
erhielt von einem vermeintlichen Rechts-
anwalt einen Telefonanruf, der angab, ihre 
Tochter habe einen tödlichen Verkehrs-
unfall verursacht. Die deshalb drohende 
Untersuchungshaft könne durch Zahlung 
einer Kaution von 50.000 € vermieden wer-
den. Die Klägerin hob sodann diesen Betrag 
von ihrer Bank in bar ab und übergab ihn 
einem Boten. Nachdem sie den Trickbetrug 
durchschaut hatte, erstattete sie Strafanzei-
ge. Das Strafverfahren wurde jedoch einge-
stellt, weil die Täter nicht ermittelt werden 
konnten.
Das Finanzamt berücksichtigte im Einkom-
mensteuerbescheid Einkünfte der Klägerin 
aus Vermietung sowie Renteneinkünfte. 
Die geltend gemachten außergewöhnlichen 
Belastungen aus dem Betrugsverlust er-
kannte es im Wesentlichen mit der Begrün-
dung nicht an, dass der Klägerin zumutbare 
Handlungsalternativen zur Verfügung ge-
standen hätten.
Die Klage hat keinen Erfolg gehabt. Auch 
das Finanzgericht Münster hat den Ver-
mögensverlust nicht als außergewöhnliche 
Belastungen im Sinne von § 33 EStG aner-
kannt.
Die Aufwendungen seien zunächst nicht au-
ßergewöhnlich, da sich bei der Klägerin ein 
allgemeines Lebensrisiko verwirklicht habe. 
Sie sei Opfer einer Betrugsmasche gewor-
den, die potenziell jeden treffen könne, 
auch wenn viele Angerufene den Betrugs-
versuch schnell durchschauten. Der Ver-
mögensverlust sei auch nicht deshalb aus-
nahmsweise abzugsfähig, weil es sich um 
einen Gegenstand des lebensnotwendigen 
Bedarfs gehandelt hätte. Vielmehr habe die 
Klägerin den Betrag als liquide Mittel zur 

Verfügung gehabt und sei hierauf aufgrund 
ihrer Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse auch nicht lebensnotwendig angewie-
sen gewesen.
Finanzgericht Münster,
Urteil vom 02.09.2025 – 1 K 360/25 E –

R e i s e r e c h t
Kein Schmerzensgeld bei 50 Grad Hitze 
im Flugzeug
Funktioniert die Klimaanlage im Flugzeug 
nicht, was zu einer Temperatur von über 
50 Grad und schlechter Atemluft führt, so 
stellt dies keinen ausreichenden Grund für 
einen Anspruch auf Schmerzensgeld dar. 
Dies hat das Landgericht Frankfurt am Main 
entschieden.

Die Kläger, eine dreiköpfige Familie mit 
zweijähriger Tochter, buchten bei der be-
klagten Fluggesellschaft einen Flug von 
Brindisi nach Frankfurt am Main. Die ge-
plante Abflugzeit war 10.55 Uhr. Aufgrund 
einer Verspätung betraten die Kläger um 
14.11 Uhr das Flugzeug. Die Klimaanla-
ge war nicht angeschaltet. Es war heiß an 
Board. Die Tochter der klagenden Familie 
erhielt Wasser, die Eltern nicht. Der Pilot 
teilte um 14.56 Uhr mit, man werde eine 
Viertelstunde später starten. Die Crew wei-
gerte sich, die Türen zu öffnen. Nachdem 
einige Passagiere die Polizei informiert hat-
ten, kehrte das Flugzeug zum Terminal zu-
rück. Den zwischenzeitlich ausgestiegenen 
Passagieren wurde mitgeteilt, dass die 
Klimaanlage nicht funktioniere. Es wurde 
ihnen freigestellt, gleichwohl mitzufliegen. 
Der Abflug wurde für 16.30 Uhr angekün-
digt. Die Kläger entschieden sich dafür und 
bestiegen erneut das Flugzeug. Darin war es 
wieder sehr heiß. Um 17.20 Uhr startete die 
Maschine und landete um 19.22 Uhr, mehr 
als sechs Stunden später als vereinbart.
Die beklagte Fluggesellschaft erkannte für 
jedes Familienmitglied 250 Euro Entschädi-
gung nach der sog. Fluggastrechteverord-
nung an. Die Kläger haben darüber hinaus 
ein Schmerzensgeld von 650 Euro pro Per-
son verlangt. Im Flugzeug habe eine Tem-
peratur von über 50 Grad bestanden und 
die Atemluft sei schlecht gewesen.
Das Landgericht Frankfurt am Main hat ein 
Recht der Kläger auf ein weiteres Schmer-
zensgeld verneint. Dass die Kläger durch die 
Hitze im Flugzeug erheblich beeinträchtigt 
waren, hat die Kammer nicht in Frage ge-
stellt. Ein Schmerzensgeld setze aber eine 
Verletzung des Körpers oder der Gesund-
heit voraus. Eine Gefährdung reiche nach 
dem Gesetz dafür nicht. Die Kläger hätten im 
konkreten Fall nicht beweisen können, dass 
sie Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen 
im Ausmaß einer Gesundheitsverletzung 
gehabt hätten. Ein Schmerzensgeld wegen 

eines Freiheitsentzuges scheitere schon da-
ran, dass die Kläger erklärt hätten, gar nicht 
aussteigen, sondern losfliegen zu wollen 
und deswegen nach der Rückkehr zum Ter-
minal erneut das Flugzeug bestiegen hät-
ten.
Landgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 05.05.2022 – 2-24 S 16/20 –

B e a m t e n r e c h t
10 Tage Vaterschaftsurlaub für Bundesbeamte
Bundesbeamten steht unmittelbar aus dem 
EU-Recht ein Anspruch auf zehn Tage ver-
güteten Vaterschaftsurlaub anlässlich der 
Geburt ihres Kindes zu. Dies hat das Verwal-
tungsgericht Köln entschieden und damit 
der Klage eines Beamten gegen die Bun-
desrepublik Deutschland als seinem Dienst
herrn stattgegeben.
Der Kläger hatte Ende 2022 anlässlich der 
bevorstehenden Geburt seiner Tochter Va-
terschaftsurlaub beantragt und sich zur Be-
gründung auf die EU-Richtlinie zur Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben für Eltern 
und pflegende Angehörige (sog. Vereinbar-
keitsrichtlinie; RL (EU) 2019/1158) berufen. 
Die Beklagte hatte den Antrag abgelehnt. 
Einen Anspruch auf Vaterschaftsurlaub 
gebe es im nationalen Recht nicht. Der Klä-
ger könne sich auch nicht unmittelbar auf 
die EU-Richtlinie berufen, weil Deutschland 
deren Vorgaben mit den Regelungen zu El-
ternzeit und Elterngeld erfüllt habe. Darauf-
hin hat der Kläger, der im Anschluss an die 
Geburt zunächst Erholungsurlaub genom-
men hatte, im März 2024 Klage erhoben.
Die Klage hatte Erfolg. Das Gericht hat die 
Beklagte verurteilt, dem Kläger den bean-
tragten Vaterschaftsurlaub rückwirkend zu 
gewähren und seinem Urlaubskonto gut-
zuschreiben. Zur Begründung hat es ausge-
führt: Der Kläger kann sich unmittelbar auf 
die Vorschriften zum Vaterschaftsurlaub in 
der Vereinbarkeitsrichtlinie berufen. Denn 
Deutschland ist seiner Verpflichtung, die 
Richtlinie bis zum 2. August 2022 umzu-
setzen, nicht nachgekommen. Zwar gab es 
während der Zeit der Ampel-Koalition einen 
Referentenentwurf für ein entsprechendes 
Gesetz. Dieses ist aber nicht verabschie-
det worden. Auch auf die in der Richtlinie 
vorgesehenen Ausnahmen von der Umset-
zungspflicht kann Deutschland sich nicht 
mit Erfolg berufen. Die Regelungen zu El-
terngeld und Elternzeit genügen den Vor-
gaben der Richtlinie nicht. Zwar können Vä-
ter anlässlich einer Geburt auch nur einzelne 
Tage Elternzeit in Anspruch nehmen. Sie er-
halten in diesem Fall aber nicht die von der 
Richtlinie vorgesehene Lohnfortzahlung. Ein 
Elternteil hat nämlich nur dann Anspruch 
auf Elterngeld, wenn er es mindestens für 
zwei Lebensmonate des Kindes bezieht.
Verwaltungsgericht Köln,
Urteil vom 11.09.2025 – 15 K 1556/24 –
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